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Eidgenössisches Departement des Innern 

Reform der Altersvorsorge 2020 
Die Vernehmlassungsvorlage enthält einen Mantelerlass (Bundesgesetz über die 
Reform der Altersvorsorge 2020), welcher die Änderungen der betroffenen Gesetze 
beinhaltet, und einen Bundesbeschluss, der eine Zusatzfinanzierung für die AHV 
durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer um höchstens zwei Punkte vorsieht. Die 
beiden Erlasse sind rechtlich miteinander verknüpft. Das Gesetz kann nicht in Kraft 
treten, wenn die Mehrwertsteuererhöhung von Volk und Ständen nicht angenommen 
wird. Die Mehrwertsteuererhöhung wiederum hängt von der Vereinheitlichung des 
Referenzalters in der AHV und der 2. Säule sowie von der Beschränkung des 
Anspruchs auf Witwen- und Witwerrenten von Personen, welche Betreuungs- oder 
Erziehungsaufgaben wahrnehmen, ab. 

Datum der Eröffnung: 20. November 2013 

Vernehmlassungsfrist: 31. März 2014 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei: Bundesamt 
für Sozialversicherungen, Bereich Leistungen AHV/EO/EL, Effingerstrasse 20, 
3003 Bern, Telefon 031 325 37 62, Fax 031 322 78 80, www.bsv.admin.ch 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter: 
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 

3. Dezember 2013 Bundeskanzlei 

 


